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VERMERK 

Betr.: ‒ Abstimmungsergebnis  

‒ VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/352 in Bezug auf die 
Möglichkeit einer flexibleren Handhabung der Erhebung von 
Hafeninfrastrukturentgelten durch das Leitungsorgan eines Hafens oder 
eine zuständige Behörde vor dem Hintergrund des COVID-19-
Ausbruchs [2020/0067(COD)] 

‒ Annahme des Gesetzgebungsakts 

Abweichung von der in Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 1 der 
Geschäftsordnung des Rates vorgesehenen Achtwochenfrist auf der 
Grundlage von Absatz 3 Unterabsatz 2 jenes Artikels 

= Beschluss über die Abweichung von der gemäß Artikel 4 des 
Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der EU 
vorgesehenen Achtwochenfrist 

= Ergebnis des am 20. Mai 2020 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in der Anlage 

enthalten. 

Bezugsdokument: 

 

PE-CONS 15/20 

Datum der Annahme des Beschlusses über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens durch den AStV (1. Teil): 14.5.2020 
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